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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1979

Norm

StGB §112

Rechtssatz

Werden durch eine Äußerung mehrere Personen (in Tateinheit) beleidigt, kann dennoch der Wahrheitsbeweis (Beweis

des guten Glaubens) unterschiedlich, (bei einem Beleidigten wohl, bei dem anderen nicht) gelingen.
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